Zustimmungserklarung des Grundstiickseigentiimers/ St Eid’[WG rke
Erbbauberechtigten Bochum|Netz

Anschlussnehmer, die nicht Grundstiickseigentiimer oder Erbbauberechtigte sind, haben die schriftliche Zustimmung des
Grundstiickseigentiimers bzw. Erbbauberechtigten zur Herstellung und Anderung sowie Aufrechterhaltung des weiteren Be-
triebs des Netzanschlusses unter Anerkennung der fiir den Anschlussnehmer und den Grundstiickseigentimer bzw. Erbbau-
berechtigten damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungserklarung ist erforderlich, um bei einem
Auseinanderfallen in der Person des Anschlussnehmers und des Grundstlickseigentimers/Erbbauberechtigten dem Netzbe-
treiber die Ausiibung seiner Rechte und Pflichten, insbesondere bei der Herstellung, Anderung und Aufrechterhaltung des
weiteren Betriebes des Netzanschlusses auch gegenuber dem Grundstlickseigentimer/Erbbauberechtigten zu ermdglichen.
Mit der Zustimmungserklarung wird der Grundstiickseigentimer bzw. der Erbbauberechtigte nicht Schuldner der aus dem
Netzanschlussverhaltnis resultierenden Kosten.

1. Dies vorausgeschickt, stimmt der
Grundstickseigentiimer Erbbauberechtigte (bitte ankreuzen)

Name, Vorname bzw. Firma

fur folgenden Netzanschluss

Stralle, Hausnummer, PLZ, Ort

Gemarkung, Flurstiick, Flurnummer

dem Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer

Name, Vorname bzw. Firma (Anschlussnehmer)

mit der Markt-/Messlokations-ldentifikationsnummer

Markt-/Messlokations-ldentifikationsnummer

und der Stadtwerke Bochum Netz GmbH (Netzbetreiber) und der Inanspruchnahme seines Grundstiicks unter Anerken-
nung der ,Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fiir den Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Gas) bei Entnahme hin-
ter Druckregelung in Mittel- oder Hochdruck (AGB Anschluss)“ zu.

2. Bei Veraufierung seines Grundstiicks/Erbbaurechts unterrichtet der Grundstlickseigentimer/Erbbauberechtigte den Netz-
betreiber hiervon unverziiglich in Textform und verpflichtet den Erwerber zur Abgabe einer gleich lautenden Zustimmungs-
erklarung.
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Anlage 3 zum Netzanschlussvertrag Gas Mittel-/Hochdruck)

3. Das unabhangig von einer Verbindung mit dem Grundstlick fortbestehende Eigentum des Netzbetreibers an samtlichen
Leitungen oder sonstigen Anlagen, die der Netzbetreiber auf dem Grundstiick errichtet hat oder noch errichten wird, er-
kenne ich an.

Ort, Datum Unterschrift Grundstlickseigentimer/Erbbauberechtigter
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	für folgenden Netzanschluss

